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RS OGH 1983/6/15 1Ob670/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

ABGB §932 V

ABGB §1167

Rechtssatz

Das Recht, sich auf die mangelnde Fälligkeit zu berufen, geht auch nicht dadurch verloren, daß eine beabsichtigte, zur

ordnungsgemäßen Behebung des Mangels aber nicht geeignete Verbesserung nicht zugelassen wird.
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